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 Vorwort 
 

Biodiversität oder auch biologische Vielfalt umfasst drei Bereiche: die Vielfalt 
von Ökosystemen, die Vielfalt der Arten und die genetische Vielfalt innerhalb 
einer Art. Der aktuelle Klimawandel stellt nicht nur für uns Menschen eine Be-
drohung dar, sondern auch für die Tier- und Pflanzenwelt. Das Überleben 
hängt von gut funktionierenden Ökosystemen ab. Diese liefern Sauerstoff zum 
Atmen, sauberes Wasser, Nahrungsmittel, Grundstoffe für Medikamente, In-
dustrierohstoffe, Vorbilder für technische Lösungen, menschliche Erholung, 
aber auch die Regulationsleistung bei Klima- und Naturkatastrophen. 
  
Es drohen insgesamt eine Million Pflanzen und Tierarten innerhalb der nächs-
ten Jahrzehnte auszusterben, was unwiderruflich eine Veränderung der Natur, 
also unserer Lebensgrundlange, mit sich bringt1. Die Folgen des Artensterbens 
sind nicht abschätzbar. Umso wichtiger ist es, die Natur zu schützen, um die 
„Natur auch in Zukunft genießen“ zu können2. 
  
Dieser Umweltberater unterstützt Handwerker dabei, im eigenen Betrieb aber 
auch bei Kunden aktiv Verbesserungen für die Biodiversität zu schaffen, was 
bereits mit geringem Aufwand möglich ist. Es werden Risiken und Chancen auf-
gezeigt, aber auch Einblicke in die rechtlichen Grundlagen zur Sicherung der 
biologischen Vielfalt gegeben. Ebenso werden Maßnahmen vorgestellt, wel-
che am Betriebsgelände realisiert werden können. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Artensterben: www.peta.de/themen/artensterben/ 
2 NABU Zitat 
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 Biodiversität in Gefahr  
 

Biodiversität ist die Grundlage gesellschaftlichen Wohlergehens und somit 
auch Wirtschaftsgrundlage fast aller Unternehmen. Da wir alle die biologische 
Vielfalt nutzen, sind wir auch für ihren Schutz verantwortlich. Hierfür müssen 
sich die Akteure in Politik, Gesellschaft aber auch Wirtschaft weiterentwickeln: 
„Ökonomie und Ökologie sind keine Gegner, sie sind vielmehr direkt aufeinan-
der angewiesen“, so die Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, Ur-
sula Heinen-Esser.  

Die im Folgenden dargestellten Risiken können Gründe für ein Zusammenbre-
chen von Biodiversität und ihren Leistungen sein. Alle Akteure sind verant-
wortlich, ob privat oder geschäftlich. Entsprechend sollte jeder sein eigenes 
Handeln hinterfragen und sich diese Risiken bewusstmachen. 
 
2.1 Lebensraumverlust 

Den schwerwiegendsten Grund für den Verlust der Artenvielfalt stellt der Le-
bensraumverlust dar, also die Zerschneidung und Versieglung von Flächen3. 
Viele an Land lebende Tierarten aber auch im Boden lebende Organismen kön-
nen sich nicht mehr Austauschen/Fortpflanzen. Die Folge: Die Tierarten verlie-
ren ihre genetische Vielfalt und können sich bei Umweltveränderungen nicht 
anpassen. (Ein intaktes Wirkungsgefüge in Böden ist die Grundvoraussetzung 
für frisches Trinkwasser und gesunde Nahrungsmittel.) 
 
2.2 Umwandlung der Flächen 

Durch die Entwaldung und auch die Umwandlung von Mooren in Wiesen und 
Äcker wird enorm viel CO2 frei, welches vorher in Form von Biomasse gespei-
chert war. Zusätzlich werden durch Industrie und Verkehr viele Schadstoffe in 
die Luft freigesetzt, welche sich dann in Pflanzen und Tieren anreichern. Die 
Folge ist flächenhafte Nähr- und Schadstoffbelastung, welche am Ende des 
Kreislaufs uns Menschen belastet. 

 
3 Hauptursache von Verlust der Biodiversität: environmentgo.com/de/Ursachen-des-Biodiversitätsverlustes/ 
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2.3 Übernutzung 
 

Ebenfalls eine große Belastung für die Biodiversität ist die Übernutzung der 
natürlichen Ressourcen. Der sogenannte „Welterschöpfungstag“ (earth over-
shoot day) markiert jährlich das Datum, an dem die Menschheit alle natürli-
chen Ressourcen verbraucht hat, welche die Erde innerhalb eines Jahres zur 
Verfügung stellen kann. Dieser Tag naht tendenziell jedes Jahr früher; 2022 
fällt er bereits auf Ende Juli. Um den derzeitigen menschlichen Ressourcenver-
brauch befriedigen zu können, werden pro Jahr tatsächlich 1,75 Erden4 benö-
tigt. In den letzten 50 Jahren hat die Menschheit Ökosysteme schneller und 
intensiver genutzt und verändert als je zuvor5. 
 
2.4 Pestizide 
 

Ein zusätzlicher Risikofaktor ist die Bekämpfung der heimischen Flora und 
Fauna durch Pestizide, denn die so vernichteten Pflanzen und Tiere fehlen 
letztlich innerhalb der verschiedenen Nahrungsketten. Durch diesen Verlust 
werden Nahrungsketten unterbrochen und die hiervon abhängigen Arten ein-
geschränkt bzw. bedroht. Besonders drastisch wirken sich solche Mechanis-
men bei Insekten aus; man spricht heute sogar vom „Insektensterben“. 
 
2.5 Invasive Arten 
 

Eine weitere Ursache für den Verlust von Biodiversität können „invasive Arten“ 
sein. Diese Arten sind gebietsfremd und stammen aus anderen Regionen der 
Welt. Durch das Auftauchen einer invasiven Art können unerwünschte Auswir-
kungen entstehen. So werden einheimische Arten verdrängt und finden z. B. 
keine Nahrung mehr. Da diese invasiven Arten oft bei uns keine natürlichen 
Feinde haben, können sie sich rasant verbreiten und erheblichen ökologischen 
und ökonomischen Schaden anrichten.  
 

 
4 Welterschöpfungstag: utopia.de/ratgeber/earth-overshoot-day/ 
5 Das Millennium Ecosystem Assessment und seine Relevanz für Deutschland.- UFZ-Berichte 2/2006: 120 S. 
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Ebenso besteht ein sehr hohes Risiko von Krankheiten und Parasiten, welche 
auch durch invasive Arten etabliert werden. Einheimische Arten sind gegen 
diese neuen Erreger nicht resistent.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Wechselwirkungen zwischen Biodiversität und unternehmerischen Aktivi-
täten sind komplex, dennoch kann man die Risiken zu Chancen umwandeln 
und so neue Bereiche im Betrieb ausbauen. So könnte man Marktvorteile er-
langen durch z. B. Kunden, die ihr Einkaufsverhalten zugunsten des Umwelt-
schutzes verändert haben, aber auch Geschäftskunden, welche schon Be-
richtspflichten unterliegen. Ein nie dagewesenes Innovationspotential kann 
die Wettbewerbsfähigkeit von Betrieben entscheidend stärken.  
 
Im Folgenden werden Ihnen Maßnahmen für mehr Biodiversität vorgestellt. 
 
 
 
 
 

 
6 EU Liste der Invasiven Arten: www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/artenschutz/invasive-arten/unionsliste.html 

Abbildung 1 + 2: Beispiele für invasive Arten, Götterbaum (Ailanthus altissima) links, Riesenbärenklau 
(Heracleum mantegazzianum) rechts, Quelle: https://pixabay.com/de/) 
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 Handlungsfelder im Handwerkbetrieb 
 

Die fortschreitende Degeneration der Biodiversität trifft auch die gemäßigten 
Breiten. Der Schutz der biologischen Vielfalt muss als Querschnittsaufgabe mit 
integrativer Schutzwirkung von Ökosystemen verstanden werden. Bei der na-
turnahen Gestaltung des Betriebsgeländes wird neben dem Beitrag zum Um-
weltschutz und Biodiversität auch ein positives Betriebsimage entwickelt. Eine 
Gestaltung kann an Gebäudeflächen, Außenanlagen und potenziellen Erweite-
rungsflächen vorgenommen werden. Hierbei ist es wichtig darauf zu achten, 
welche Maßnahmen an dem geplanten Standort Sinn machen und welche eher 
kontraproduktiv oder wenig von Nutzen sind. Denn es ist besser Nichts, anstatt 
das Falsche zu pflanzen. 
 
3.1 Maßnahmen am Betriebsgelände 
 

In diesem Abschnitt werden praktische Anwendungsmöglichkeiten aufgezeigt, 
welche direkt am Betriebsgelände umgesetzt werden können. So können klei-
nere und auch größere Maßnahmen einen neuen Lebensraum schaffen. Hand-
werksbetriebe könnten als Pioniere gelten und eventuell neue Lösungen ent-
wickeln. Ebenso können Angestellte im Betrieb als Beauftragte für bestimmte 
Bereiche ernannt werden und so bei den Mitarbeitern die Sensibilität für die-
ses Thema erhöhen. 
 
3.1.1   Dach- und Fassadenbegrünung 
 

Bei einer Dach- und Fassadenbegrünung werden Lebensräume etwa für Vögel, 
Schmetterlinge und Käfer geschaffen. Mit dieser Maßnahme wird nicht nur 
eine optische Aufwertung der Gebäudeflächen erreicht, sondern auch ein öko-
logischer Ausgleich. Insbesondere in städtischen Gebieten trägt diese Maß-
nahme zu einem positiven Mikroklima bei. Zur Vermeidung von Gebäudeschä-
den ist die Einbindung eines professionellen Planers wichtig. 
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3.1.2   Eingangsbereich/Erweiterungsflächen 
 

Die Entsiegelung von Parkplätzen oder asphaltierten Eingangsbereichen er-
laubt das Versickern von Regenwasser. Nicht nur am Eingangsbereich, sondern 
auch an Parkflächen oder sogar Erweiterungsflächen lohnt es sich, artenreiche 
Blühwiesen naturnah zu gestalten. Dies erlaubt eine Rückkehr von einheimi-
schen Insektenarten und so können diese Flächen als Nahrungs- und als Le-
bensraumgrundlage dienen. Dabei sollte gebietseigenes (in der Region natür-
liche vorkommendes) Saatgut verwendet werden, denn bei gebietsfremden 
Arten kann es zu erheblichen Folgekosten kommen. Die Fläche sollte nur ein- 
bis zweimal im Jahr gemäht werden. Die Pflegekosten sind deutlich günstiger 
im Vergleich zu einer Rasenfläche. Ebenso verbessert z. B. die Anpflanzung von 
Hecken und Stauden das Mikroklima und schafft neue Nistplätze. 
 

 

Abbildung 3: Beispiele für Dach- und Fassadenbegrünung (Quelle: pixabay.com) 

Bitte beachten: Im Rahmen der Pflege solcher Flächen ist das Bundesnaturschutz-
gesetz zu berücksichtigen, welches seit 2010 bundesweit einheitlich festlegt, dass  

 Hecken,  
 lebende Zäune,  
 Gebüsche und 
 andere Gehölze  

in der Zeit von 1. März bis zum 30. September nicht geschnitten werden dürfen. 
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Die Gehölzstrukturen können sehr vielseitig sein und als Hecke, Streuobst-
wiese, Baumreihe, Baumgruppe oder Einzelbaum angelegt werden. Dabei bie-
ten Gehölzstrukturen nicht nur Nahrung für Tiere an, sondern dienen auch als 
effektive Feinstaubfilter und als grüne Klimaanlage. Bäume regeln die Umge-
bungstemperatur und die Luftfeuchtigkeit, damit verbessern sie messbar das 
Mikroklima. Geeignete Grünpflanzen können auch so im Gelände integriert 
werden, dass sie der Verschattung (sommerlicher Hitzeschutz) dienen.  
 
3.1.3 Habitatstrukturen 
 

Habitatstrukturen bieten ebenfalls eine Möglichkeit Lebensräume für Insek-
ten, Igel und Eidechsen zu schaffen. So können z.B. Insektenhotels auf dem 
Betriebsgelände aufgestellt werden. Hierfür können Lesesteinriegel, Trocken-
mauern oder auch Totholz genutzt werden. So kann man die Ansiedlung und 
Ausbreitung von Tier- und Pflanzenarten fördern, ohne große Kosten für die 
Pflege aufzuwenden. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.4 Wasserflächen 
 

Wasserflächen können wichtige Habitate für Amphibien und andere Arten bie-
ten. Darüber hinaus können Wasserflächen im Betriebsgelände für eine Ab-
kühlung sorgen. 

Abbildung 4: Beispiele für Insektenhotels, Quelle: https://pixabay.com/de/ 
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3.1.5 Leuchtmittel 
 

Gegenwärtig sterben unzählige nachtaktive Insekten (z.B. Nachtfalter und 
Glühwürmchen) durch beleuchtetes Außengelände. Dies kann durch die Um-
stellung auf insektenschützende LED-Leuchtmittel eingeschränkt werden. Die 
Leuchtmittel sollten nach oben abgeschirmt sein und warm-weißes Licht pro-
duzieren. Es wird empfohlen, warmweiße Leuchtmittel bis 3000 K Farbtempe-
ratur mit möglichst geringem Blauanteil im Spektrum einzusetzen7. Durch ei-
nen Bewegungsmelder kann die Beleuchtungsdauer verringert und Kosten ge-
senkt werden. 
 
 
 

 Artenschutz an Gebäude und Dachfassaden 
 

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt bis zum Jahr 2050 die Primär-
energie um 50% gegenüber 2008 zu senken. Um dieses Ziel in Deutschland zu 
erreichen, werden Förderungen vergeben, damit Gebäude energetisch saniert 
werden können. Ein richtiger und wichtiger Schritt um Ressourcen und CO2-
Emmisionen einzusparen. Leider birgt jede Sanierung an Gebäuden Risiken mit 
sich, nämlich die Störung an Nist- und Brutquartieren von Vögeln und Fleder-
mäusen. Damit Lebensräume nicht unwiderruflich zerstört werden, zeigt die-
ser Umweltberater hier praktische Vorgehensweisen, um die Lebensräume 
dieser Tiere zu schützen, damit kein ökonomischer und ökologischer Schaden 
entsteht. Dies gilt speziell für Handwerksbetriebe die an Fassanden oder Dä-
chern von Gebäuden arbeiten. Auch in anderen Bereichen des Handwerks 
kann dieses Thema relevant sein. 
 
 
 
 
 

 
7 Österreicher Leitfaden Außenbeleuchtung 2018 



Maßnahmen in Handwerksbetrieben zur Sicherung der ökologischen Vielfalt 

10 
 

 
4.1 Rechtliche Grundlagen 
 

Artenschutzrechtliche Konflikte ergeben sich oft durch Bauvorhaben und un-
terliegen einer Prüfungspflicht. Die rechtliche Grundlage für eine artenschutz-
rechtliche Prüfung stellt das Bundesnaturschutzgesetz dar. Um mögliche 
rechtliche Konflikte zu vermeiden, ist eine Kontrolle durch Gutachter notwen-
dig. Bei Verstößen können die zuständigen Behörden ein Ordnungswidrigkeit- 
oder Strafverfahren einleiten. Demzufolge ist es verboten, Individuen der be-
sonders und streng geschützten Arten zu fangen, zu verletzen oder zu töten. 

 
Alle europäischen Vogelarten sind:  
 Gemäß der Europäischen Vogelschutz-Richtlinie und § 7 Abs. 2 Nr. 13 b) 

BNatSchG »besonders geschützt« 
 

Bestimmte Vogelarten sind zudem:  
 Gemäß BArtSchV (Anlage 1) in Verbindung mit § 54 Abs. 2 Nr. 1 b) 

»streng geschützt« 
 

Alle heimischen Fledermausarten sind:  
 Nach § 7 Abs. 2 Nr. 14b BNatSchG in Verbindung mit Anhang IV der FFH-

Richtlinie »streng geschützt« 
 
Eine Grundlagenermittlung ist durch einen Architekten oder Bauplaner durch-
zuführen. Dazu soll schätzungsweise festgestellt werden, ob geschützte Arten 
am Gebäude vorkommen.  
 

Arten sind geschützt nach: 
 Europäischem Recht: Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie), Vogel-

schutz-Richtlinie (VSR), EG-Artenschutzverordnung 
 Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG) 
 Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) 
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Es wird empfohlen, eine frühzeitige Begutachtung des Gebäudes durch Fach-
leute durchführen zu lassen, um rechtliche Konflikte zu vermeiden. Vermutet 
der Bauplaner nun eine geschützte Art gesichtet zu haben kontaktiert er einen 
Gutachter. Dieser geht wie folgt vor:  
 
Vorprüfung 
Am Anfang wird von einem Gutachter geprüft, welche Arten betroffen sind 
und in welchem Ausmaß das Bauvorhaben weitere Auswirkungen auf die Ar-
ten hat. Wird kein artenschutzrechtlicher Konflikt festgestellt, ist die Prüfung 
beendet und das Bauvorhaben ist aus artenschutzrechtlicher Sicht zulässig.  
 
Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG 
Eine Art-für-Art-Betrachtung ist erforderlich, wenn artenschutzrechtliche Kon-
flikte nicht ausgeschlossen werden können. Daraus resultiert eine Prüfung der 
Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG für jede besonders geschützte pla-
nungsrelevante Art. Infolgedessen werden erforderliche Vermeidungsmaß-
nahmen, Ausgleichsmaßnahmen und wenn möglich ein Risikomanagement 
entwickelt. 
 

Ausnahmeverfahren nach § 45 (7) BNatSchG 
Eine Ausnahme kann nur durch die zuständige Naturschutzbehörde geprüft 
werden. Voraussetzung: Es dürfen keine Alternativen gegeben sein und der Er-
haltungszustand einer Art darf sich nicht verschlechtern. 
 
 

4.2 Genehmigungsauflagen 
 

Falls am Gebäude besiedelte Spalten, Ritzen oder Nester gefunden wurden, 
sind mit einem Gutachter frühzeitig Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung 
der ökologischen Funktion auszuarbeiten. Diese können wie folgt aussehen: 

o Bauarbeiten werden auf einen Zeitraum verschoben, in dem die Tiere 
nicht anwesend sind. 
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o In Bereichen der Nistplätze werden Arbeiten vorgezogen, durchge-

führt und in der Nutzungssaison wieder abgebaut. 
o Bei Arbeiten, welche die Besiedlung, Nutzung und Versorgung des 

Brutplatzes nicht gefährden, ist eine Fortführung der Tätigkeit mög-
lich. 

o Bei Vorfinden eines Nests während des Arbeitens, sollte es markiert 
werden und erst nach wiederholter Kontrolle geschlossen werden. 

 
 

4.3 Ersatz und Neuschaffung von Nistmöglichkeiten 
 

Im Rahmen einer energetischen Sanierung können künstliche Nisthilfen für Ge-
bäudebrüter finanziert und gefördert werden. Hier zu nennen wäre die Bun-
desförderung für effiziente Gebäude (BEG). Es sollte nach der Fertigstellung 
geprüft werden, welche Nisthilfen artspezifisch sind und es sollten so viele 
Nisthilfen wie möglich angebracht werden, um den Erfolg der Ansiedlung zu 
erhöhen. Ebenfalls wäre es sinnvoll eine Erfolgskontrolle über mehrere Jahre 
zu dokumentieren, um nachzuvollziehen, wie die Nisthilfen von den Arten an-
genommen wurden. 
 
4.3.1 Voraussetzungen bautechnischer Aspekte von Nisthilfen  
 

Die Nisthilfen sollen die Ansprüche der jeweiligen Art erfüllen und gleichzeitig 
gewisse bautechnische Voraussetzungen abdecken. Wenn z.B. Nisthilfen in ein 
Wärmedämmverbundsystem integriert werden sollen, ist zu beachten, dass 
diese langfristig (z.B. durch Regen) nicht beschädigt werden. Diffusionsoffene 
Materialien ermöglichen ein Abtrocknen der Nisthilfen, häufig wird Holzbeton 
verwendet. Bei Starkregenereignissen sollte darauf geachtet werden, dass sich 
kein Wasser in den Nisthilfen ansammeln kann, damit es zu keiner Schimmel-
bildung kommt. Deswegen ist ein zusätzlicher Nässeschutz zum Dämmsystem 
erforderlich, denn nur so können Schäden am Dämmsystem verhindert wer-
den. Auch hier gilt es darauf zu achten, dass nur zugelassene Materialien ver-
wendet werden.  
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Neben der Wasserdampfdurchlässigkeit sollten die verwendeten Materialien 
brandsicher sein und auf wechselnde klimatische Bedingungen reagieren. Das 
Material sollte sich nicht bei starken Temperaturschwankungen ausdehnen 
können und dadurch Risse im Putz fördern. Wenn möglich sollten Nisthilfen 
verwenden werden, welche in das Dämmsystem geklebt werden und nicht an 
die Hauswand geschraubt werden müssen. So werden Schimmelbildung und 
Wärmeverlust im Gebäude verhindert. Es sollte ebenfalls auf die Lieferzeiten 
der Nisthilfen geachtet werden, damit es zu keiner Verzögerung im Bauvorha-
ben kommt. 
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 Nistplätze für Gebäudebrüter 

 

Vor der Planung von Nisthilfen sollte geklärt werden, welche Art am Gebäude 
nistet. Denn jede Art hat unterschiedliche Zeiträume, in denen die Nester für 
die Aufzucht der Brut genutzt werden. Die nachfolgende Grafik gibt eine Über-
sicht über Vogelarten, welche häufig anzutreffen sind und zeigt die Zeiträume 
in denen Sanierungen möglich sind. 
 

 
 
Abbildung 5: Eigene Darstellung Anlehnung an: Arbeitshilfe Artenschutz für die energetische Gebäudesanie-
rung Schwerpunktvögel (NABU). Tabellarische Darstellung unterschiedlicher geschützter Vogelarten und ihre 
Brutzeiten. Zeiträume einer möglichen Sanierung.  
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5.1 Gebäudebrütende Vögel  
 

In diesem Kapitel werden Beispiele für künstliche Nisthilfen aufgezeigt, welche 
an die jeweiligen Arten angepasst sind. Diese Arten kommen in fast allen Städ-
ten Europas vor und sind auch durch die Modernisierung von Gebäuden am 
häufigsten betroffen8.  
 

5.1.1 MAUERSEGLER Apus Apus 
 

Der Mauersegler ist in Mitteleuropa verbreitet und kehrt ab Mitte April in vie-
len Städten und Dörfer zu seinen Brutplätzen zurück. Nach der Brutzeit, etwa 
Anfang August, wandert die Art in ihre afrikanischen Überwinterungsgebiete. 
Die Prägung der Brutplätze besteht lebenslang und sogar nach dem Verschlie-
ßen der Brutplätze werden sie immer noch von den Mauerseglern aufgesucht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Nisthilfe sollte für eine gute Akzeptanz folgende Maße aufweisen: 
30×15×12cm (L×B×H). Das Einflugloch kann eckig oder oval sein mit den Ma-
ßen 7×3cm (B×H). Da Mauersegler kurze Beine haben, darf das Einflugloch 
nicht höher als 2cm vom Boden entfernt sein.  

 
8 www.gebaeudebrueter.de 

Abbildung 6: Eigene Darstellung, angelehnt an: Arbeitshilfe Artenschutz für die energetische Gebäudesanie-
rung Schwerpunktvögel (NABU). Nisthilfe für Mauersegler (links). Nisthilfe für Mauersegler in Wärmedämm-
verbundsystem integriert (rechts). 
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Eine Nistmulde im dunkelsten Bereich der Nisthilfe ist von Vorteil. Die Nisthilfe 
sollte bestenfalls an der höchsten Hauskante unter Dachüberstand angebracht 
werden. Der Mauersegler zeigt eine hohe Akzeptanz der neuen Nisthilfen, 
wenn diese an den ursprünglichen Nistplätzen angebracht werden.  
 

5.1.2 MEHLSCHWALBE Delichon urbicum 
 

Mehlschwalben sind Koloniebrüter und bauen ihre aus Lehm und Ton beste-
henden Nester oft dicht nebeneinander. Damit sie vom Niederschlag geschützt 
sind, bauen sie diese an unebenen Wände unter Dachrinnen. Mitte Mai kehren 
Mehlschwalben zurück zu ihren Nestern und bauen diese aus. Mitte Septem-
ber wandern sie wieder in abgelegene Gebirgsregionen des südlichen Afrikas. 
Ihre Kugelnester haben eine Größe von 15×15×10cm (L×B×H).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Lehmnester werden immer außen an Fassaden von Gebäuden unter aus-
reichend große Dachvorsprüngen von mindestens 15 cm gebaut, aber auch an 
Balkonen und Dachsparren. Es sollte drauf geachtet werden, dass ein freier 
Anflug für die Tiere möglich ist. Zwischen den Nisthilfen sollte genügend Platz 
von mindestens 15 cm gelassen werden, da Mehlschwalben gerne selbst 
bauen. Falls die Fassade zu glatt ist, empfiehlt es sich sägeraue Bretter an die  
Hauswand anzubringen. Mit einem angewinkeltem „Kotbrett“ kann man die 
Fassade vor Verschmutzungen durch Kot schützen. Auch hier gilt es, die Kunst-
nester dort anzubringen, wo zuvor natürliche Nester waren. 

Abbildung 7: Nisthilfen für Mehlschwalben unter Dachrinne (links), Nest mit Mehlschwalben (rechts), Quelle: 
https://pixabay.com/de/ 
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5.1.3 HAUSPERLING Passer domesticus 
 

Der Haussperling wird auch schlicht Spatz genannt, da er der weltweit bekann-
teste Singvogel ist. Die kleinen Vögel benötigen einen kleinen Brutplatz mit den 
Maßen 20×20×20cm (L×B×H). Für das Einflugloch reicht ein Durchmesser von 
3,2 - 3,4 cm. Der Nistkasten sollte maximal in einer Höhe von 3 Metern ange-
bracht werden, da die Tiere ansonsten zu viel Energie für das Hochfliegen auf-
bringen müssen. Außerdem sollte beachtet werden, die Nistkästen nicht an 
der Südseite anzubringen, um die Tiere vor Hitze im Sommer zu schützen. Die 
Kunstnistkästen sollten dort angebracht werden, wo zuvor auch natürliche 
Nester waren. Der Hausperling ist standort- und nistplatztreu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.4 HAUSROTSCHWANZ Phoenicurus ochruros 
 

Der Hausrotschwanz ist im Vergleich zu anderen Vogelarten nicht allzu stör-
empfindlich und sucht sich so auch oftmals eher ungewöhnliche Plätze für 
seine Brut, wie z. B. Briefkästen. Umso wichtiger ist es daher, diesen Tieren 
andere Möglichkeiten für Nistplätze anzubieten.  

Abbildung 8: Eigene Darstellungen, angelehnt an: Arbeitshilfe Artenschutz für die energetische Gebäudesa-
nierung Schwerpunktvögel (NABU), Nisthilfe für Hausperling (links), Nisthilfe für Hausperling in Wärme-
dämmverbundsystem integriert (rechts). 
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Bevorzugt werden von Hausrotschwänzen Halbhöhlen mit den Maßen 
14×12×16cm (L×B×H). Das Einflugloch der künstlichen Nisthilfe sollte mindes-
tens 11×8cm (B×H) betragen, in einer Höhe von 1,5-3,5m angebracht sein und 
einen freien Anflug ermöglichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2 In Gebäuden lebende Fledermäuse 
 

Alle einheimischen Fledermausarten sind besonders geschützt und benötigen 
deshalb auch einen entsprechenden Schutz ihrer Quartiere. Viele unserer Fle-
dermausarten leben häufig im Verborgenen mit uns, z.B. unter Dächern, in Kel-
lern oder auch in Kirchen. Für den Rückgang der einzelnen Populationen von 
Fledermauskolonien ist u. A. die Verwendung von hochgiftigem Holzschutzmit-
tel9 in Dachräumen verantwortlich. In den Quartieren leben Fledermäuse in 
großen Kolonien und bei Renovierungsmaßnahmen kann eine ganze lokale Po-
pulation betroffen sein.  
 

 
9 Schweizerische Koordinationsstelle für Fledermausschutz: Fledermausverträgliche Holzschutzmittel 

Abbildung 9: Eigene Darstellungen, angelehnt an: Arbeitshilfe Artenschutz für die energetische Gebäudesa-
nierung Schwerpunktvögel (NABU). Nisthilfe für Hausrotschwanz (links). Nisthilfe für Hausrotschwanz in die 
Wärmedämmverbundsysteme integriert (rechts). 
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Zu unterscheiden ist zwischen einem Sommer- und Winterquartier. Im Winter 
ziehen Fledermäuse in unterirdische Quartiere wie Höhlen, Stollen, Bunker 
und Keller um. Im Saarland findet man 19 von bundesweit 23 Fledermausar-
ten. Auch seltene Arten wie die Große Hufeisennase oder die Mopsfledermaus 
sind hier heimisch. Der Verlust der Quartiere dieser kann zum Einbruch des 
Bestandes und zur Gefährdung der Art führen. Auch hier ist das Hinzuziehen 
eines Gutachters dringend angeraten. 
 

5.2.1 Hinweise zu Ersatzquartieren von Fledermäusen 
 

Bei den Fledermäusen ist es wie bei den Vögeln, der Erhalt der ursprünglichen 
Quartiere ist immer vorzuziehen, denn die Akzeptanz von Ersatzquartieren ist 
viel schlechter als bei ursprünglichen Quartieren. Deswegen sollten auch Er-
satzquartiere dort angebracht werden, wo die ursprünglichen Quartiere wa-
ren. Oft zum Einsatz kommen „Quartiersteine“ für Fledermäuse. Zu berück-
sichtigen ist grundsätzlich die Anzahl der Individuen, denn nicht für jede Fle-
dermausart existiert ein artspezifisches Einbauelement. Dennoch wird geraten 
so viele Ersatzquartiere anzubieten, wie es nur geht. Zudem sollte unbedingt 
nachvollzogen werden, um welches Quartier es sich handelt. 
 

 

 
 

Abbildung 10: Eigene Darstellung, angelehnt an: Arbeitshilfe Artenschutz für die energetische Gebäudesan-
ierung Schwerpunktvögel (NABU). Tabellarische Darstellung der Nutzung von Fledermäusen von Winter und 
Sommerquartieren. Zeiträume einer möglichen Sanierung. 
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5.2.2    Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse  
 

Fehlt es am Gebäude an Quartieren, kann man durch eigene Maßnahme einen 
Lebensraum für diese besonderen Tiere schaffen. So kann man ein nicht aus-
gebautes Dach mit einem marder- und taubensicheren Einflugschlitz für Fle-
dermäuse öffnen. Es kann ein Fledermaushohlstein in die Fassade der Wärme-
dämmung integriert werden oder ein Fledermausbrett an die Fassadenwand 
angebracht werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innenansicht Außenansicht   Queransicht Außenansicht 

Abbildung 11: Fledermaushohlstein (links), eigene Darstellung, angelehnt an: nistkasten-hasselfeldt.de.                     
Fledermausbrett Anbringung an die Fassade (rechts), eigene Darstellung 
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 Fazit 

 
Arten schützen bedeutet den Lebensraum der Tiere zu schützen. Funktionie-
rende Ökosystemleistungen sind lebensnotwendig für die Tier- und Pflanzen-
welt – auch wir sind abhängig von einer gut funktionierenden Natur. Die na-
türlichen Kreisläufe und Zusammenhänge sind oftmals hochkomplex, weswe-
gen es unerlässlich ist diese Balance Aufrecht zur erhalten und die Natur zu 
schützen. Eine Million Tier- und Pflanzenarten drohen auszusterben, bevor sie 
überhaupt entdeckt werden. Dies betrifft vor allem die artenreichen Regen-
wälder und Korallenriffe, aber nicht zuletzt auch unsere Breitengrade. Die Fol-
gen des massiven Artensterbens sind nicht abschätzbar. Daher kommt es 
heute mehr als je zuvor auf innovative neue Ideen an, welche nicht nur theo-
retisch, sondern auch praktisch erfolgreich umsetzbar sind. Ob es nun Maß-
nahmen auf dem Betriebsgelände sind oder Abläufe im Betrieb, die zugunsten 
der Biodiversität geändert werden, Kreativität zahlt sich mit neuen Ideen aus 
und schafft Vorbildfunktionen für andere Betriebe. Es ist und bleibt eine loh-
nenswerte Aufgabe sich aktiv für das Wohl aller einzusetzen. 
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Wünschen Sie 
weitere 

Informationen? 
 

Rufen Sie uns an! 
 

Saar-Lor-Lux Umweltzentrum GmbH  
Hohenzollernstr. 47–49  
66117 Saarbrücken  
Telefon: (06 81) 58 09-2 06  
Telefax: (06 81) 58 09-222-206  
E-Mail: umweltzentrum@hwk-saarland.de 


